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Der Demonstrationsstreik 
- Zum Verbot des RFFU-Srreiks durch das LAG 
München -

1. Der Aktumsverlauf 

I. Am 19. Dezember 1979 sollte erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik das gesamre 
Rund/unk- und Femschprogramm durch einen viersrundigcn Demonstrauonsstreik., der von 
der Gewerkschaft Rundfunk-, Fernseh- und Film-Union (RFFU) :lusgerufen worden war, 
ausfallen. Damit wollte die Gewerkschatt gegen die Liquidation des Norddeutschen Rundfunks 
(NDR) durch die CDU-regienen Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstcin protestieren. 
Die geplante Protes{:u<tion der Gewerkscluh RFFU war die Antwon auf die Kündigung des 
NDR-Staatsvertrages durch den schleswig-hoJsteinischen Ministerpräsidenten am 8. Juni 1978 
und das offizielle Scheifern der Verhandlungen zwischen den Regierungschefs der drei 
beteiligten Länder Niedersachsen, Schieswig-Hoistein und I-Iamburg über eine mögliche 
Fonführung des NDR.' 
In seiner Sitzung vom 11.7. '978 bestätigte der schlcswig-holsteinische Landtag die Kündigung 
des Staatsvenrages durch Minist.erprä5ident Stoltenberg. Der gekündigte St.a.atsvenrag vom 16. 
2. 1955" in Kratt getreten am [6.6. 1955, halte den NDR als »eine gemeinnützige Ansu.lt des 
öHenilichen Rechts. (§ I) mitden Organen Rundfun.k.ral, Verwalrungsrat, Prograrnmbeirat und 
Intendant (§ 7 H.) errichtet. Am 7. November t979 wurden die Verhandlungen zwischen den 
:Ministerpräsidenten Albrecht und Slolcenberg (beide CDU) sowie dem Hamburger Bürger­
meister KJosc (SPD) über die Fonführung des NDR (ür gescheiten erklän (FAZ [7. [2. 

1979)· 
2. Am [4. November 1979 beauftragte der J J . ord. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft RFFU 
den Hauprvorstand mit der Durchführung "on Kampfmaßna.hmen wegen der drohenden 
AuJ1ösung des NDR. Die RFFU ist einer von acht Verbänden der Gewerkschaft Kunst, die zu 
den [7 Einzelgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes gehört.' Sie organisiert alle 
bei Hörfunk, Fernsehen, Film und audio-visueUen Medien Beschäftigten, einschließlich der don 
Auszubildenden. Die RFFU besteht aus J 6 Verbänden, die en(.\prechend den Rundfunkanstal­
ten organisien sind. Jnnerhalb der lemen zwanzig Jahre hat die RFfU ihre Mitsliederzahl mehr 
als verfünffacht: Am )0. Juni 1978 hatte sie [8 [JO Mitglieder (Gewerkschaft Kunst insgesamt : 
41 1 soMitglieder). Etwas mehr als ein Drittel der RFFU-Micglieder sind im Bereich Produktion 
und T C(hnik (H %). jeweils etwaS weniger als ein Drittel in den Bereichen Programmgestalrung 
(32%) und Verwalrung und Allgemeine Dienste () I %) beschäftigt. Zu den salzungsmäßigen 
Zielen der Gewerkschaft RFFU gehön die »Vc.nretung und Förderung der beru{lichen, 
sozialen, wirtschaftlichen. kultureUen und rechtlichen Interessen ihrer Mitglieder« (5.01), zu 
den Aufgaben gehören die .Sicherung der Arbeitsplät"lC~, die . Demokratisierung aller Betriebe 
und Einrichrungen im Bereich von Hörfunk. Fernsehen, Film und weiteren audio-visuellen 
Medien«, die .Mitgestaltung der Medienpolitik und Einflußna},me auf die Rundfunk- und 
Filmgesetzgebung«. das .Eilllretcn für das Prinzip des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
(5 .01) . 

1 Zum Abbuf vgJ. dos Rechl~utad",n von Prolo Dr. Thüo Ramm (ür die Gewtrkschaf, RFFU vom 
I f . März '979 über die arbeitrechl~chen und c.aril~chen Folg~ aus einer evtl . Auflö""ng des 
Norddeutschen Rundfunk •. VgJ. Die Kündigung des NDR Staalsvertrages (Hoffmann-Ric.mJKcwenig/v. 
MünchflUmm), Berlin-München 1980. 

2 Slu'SVCrtrag übe. den Norddeutschen Rundfunk (NDR) vom Ib. t. '9SS . D~r St31lNCn .... g wurde mit 
den ZusUmmungsge.<eIZe11 der beteiligten Und .. wielolgt veröf(entlkht : Hambllrg, Ges. vom 10. 6. '9\ S 
(GVBJ. S. 197); Nieders~chsrn: G.,. vom '9.4. '9H (GVBI. S. 167); Sch.leswig-Hoistein: Ges. vom 7· 4· 
195\ (GVBI. S. 9')' 

J Vgl. Rundfunk-Femsch-Filmunion in der Gewerkschaft Kunst im DGB, Bro.schure, hr<g. von du 
H~up<gcsch;ift.<"cllc, München 1978. Alle Ang.ben über die Organisauon stammen aus dieser 
Broschüre. 
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Am 3. Dezember 1979 hßle der Hauprvorstand der RFFU einst immig (bei 1 Enrhaltungen) den 
folgenden Beschluß: 
~Aus PrOtesr gegen die Absicht, den NDR als D~eiländer-Anstalt 1.U zerschlagen, und damit aus 
Sorge um die Arbeitsplatze und die ArbeilSmäglichkciten bei allen Hörfunk- und Fernsehan­
suIten in der BundesrepIJbhk Deutschland und in West-Bedin, soll ein bundesweiter 
Demonstrationsslreik ausgerufen werden. 
Am 19. Dezember '979 soll in allen Rundfunkanstalten der BundesrepubJik Deutschland und 
West-Redin zwischen 20 .00 und 24.00 Uhr einc Arbeitsniederlegung stattfinden. Damit fällt das 
gesamte Hörfunk- und Femsehprogramm in dieser Zeit aus. Vor dieser Aktion werden in allen 
Rundfunkanstalten Urabstimmungen abgehalten, in denen über die Streikempfehlung des 
HaupevoTScandes abgestimmt wird .• ' 
Am 9. 11. 79 sprachen sich die NDR-Mitarbeiter überraschend eindeutig - bei einer 
Urabstimmungsbeteiligung von 96%: 82,5% Ja-, 17,5% Nein-Stimmen - für einen St~eik -als 
Procesr gegen die drohende Auflösung der Dreiländer-Anstall~ aus (FAZIFR, 10. 12. 79). Am 
16. 11. 79 wurde das Urabstimmungsergebnis für die übrigen Sendeansuiten des Bundesgebietes 
bekanmgegeben : belcilig-t hatten sich 79,8% der Milglieder; d2von hauen 77,8% für, 20,9% 
gegen den Streik gestimmt. Noch am selben Tlg beschloß der geschä/tsführende Vorstand der 
RFFU den Streik. 
3· Daß es ;un '9. Il. 1979 nicht zum ersten bundesweiten Rundfunk- und Fernschstreik kam, 
war Ergebnis der ungewöhnlichen juristischen Aktivität, die sich in den '4 Tagen zwischen dem 
Bekannrwerden des Streikbeschlusses und dem Nachmiltag des 19. Il. - an dem das 
Landesarbeilsgencht München per Einstweiliger Venügung den Streik untersagte - abspielte. 
Die Frage, die zuneluncnd in den Vordergrund cral, war, ob es sich bei der geplanten 
Arbejtskampfmaßnalune um einen - so die eine Seite - zulässigen .arbeitsrechtlichen .. Streik 
oder - so die andere Seite - um einen unzulässigen ~politischen. Streik handele. Mit Schreiben 
vom 6. 12. 1979 beantragtcn j ARD-Rundfunkanstalten (Bayrischer, Hessischer, Süddeutscher, 
Saarländischer Rundfunk, Südweslfunk) den Erlaß einer Einsrweiligen Ve~gung mit dem 
Inh;}lc, der RFFU die Durchführung von Ur:tbstimmung und Streik bei Vermeidung eines 
Ordnungsgeldes in Höhe von DM sOO 000,- zu untersagen. Am J I . t2. 1979 wies das 
Arbeitsgericht München den Antrag auf Einslwcilige Verfügung hinsichllich der bevorstehen­
den Urabstimmung zurück. ' Der Beschwerde der SendeansuIten 1.um Landesarbeitsgericht 
München gab dieses6 i nsoweir statt, als es die Du rehführung der Urabstimmung in den Betrieben 
der Sendeanstalten von deren Erlaubnis abhängig machte. Zur Entscheidung über die beantragte 
Verfügung gegen den geplanten Streik setzte nun wieder das Arbeitsgericht einen Verhand­
Jungstennin für '7. Dezember an. Auch diesem Anrrag gab das ArbeitsgerichI nicht statt.' 
Mit dieser Entscheidung des Arbeitsgerichts München verstärktc sich die juristische Aktivität 
zur Verhinderung des geplanten Streiks weiter. Am frühen Morgen d~ ,8 . Dezember legten die 
antrags teilenden ARD-Anstalten und das ZDF - das mirtle~eile dem Verfahren beigetreten 
war - beim L.1lldesarbeitsgericht München Beschwerde gegen die Entscheidung des Arbeits­
gerichts vom Vonag ein; sie bemühten "2.udern das Bundesvenassungsgcricht mit einer 
Veri.assungsbeschwerde gegen den ArbeilSgerichtsbeschluß und mil einem Antrag auf Erlaß 
einer Einstweiligen Verfügung gegen den Streik nunmehr durch das höchste deutsche Gericht. 
Begleitet wurden diese Aktivitäten durch heftige öffentliche Angri/fe gegen die die Anträge 
ablehnende Richterin des Arbeitsgerichts München. Der CDU-Poliliker Schwarz-Schilling 
äußerrc im CDU-Pressedienst, das Uneil des Arbeitsgerichts München sei eine Entscheidung 
gegen das Grundgeselz; es habe .den Einzug linker Krä/le in nun fast alle InsuJ1zen unseres 
demokratischen Staates eindeutig offengeJegt. (FR '9. 11.). Die FAZ vom ~o. '1. 1979 witterTe 
die .Systemvcrwderung auf dem gar nicht so langen MaTSch auch durch die gcrichtlichen 
Institutionen.« 
Das Landesarbcitsgcrichl wic<lerurn ließ sich durch den späten Verkündungslermin des 
ablehnenden Beschlusses des Arbeitsgerichts ruchtdaran hindern, noch einen Termin für den 19. 
11., ! s.oo Uhr, 3ll"2.uberaumen . Hierfür verkürzte es die üblichen Ladungs- und Berufungser­
widerungsfristen. Die Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht begann mit einem heiligen 
zweislündigen Verf:J.rensstreit ; in des.sen Verlauf srclhe der Rechrsvertrerer der RFFU 6 
vergebliche Vertagungs3llträge sowie einen Ablehnungs:J.nlrag wegen Befangenheit (da derselbe 

4 Vgl. W. D~ubl~r, Gutachtliche S.cUungn>hmc 7.U Rech,sproblemen de.< Dcmoru;trationssut"ik.s für die 
RFFU vom 4. 1!. 1979. S. 1 f. 

S Arbeiugcrich, Mimchcn, Beschluß "om " . ll. '979 - Al. 9 Ga 1641'79. 
6 l.1I!desarbcitscerich. Miinch~n. Beschl. vom 12 . 12 . '979 - 9 T2 ,6.179. 
7 Arbcilsgerich. München, Endurteil vom '7. 11 . '979 - Az. 9 Ga ,641'79. 
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LAG-Richter wenige Tage zuvor bereits eine eindeutige Rechtsansicht bezogen hane), welchen 
ein eigens dafür herbeigerufener Richter ablehnte. Kun vor Beginn d~~ geplanten Streiks gab 
dann das Landesarbeitsgericht München dem Antrag auf Erlaß einer Einsrweiligen Verfügung 
starr :' 
.Die Rundfunkansl~lten haben die Aufgabe und das Recht, die Rundfunklreiheit zu gewähr­
leisten. In dies.es Recht darf auch nicht mit dem Versuch eines rechtswidrigen Streiks 
eingegriffen werden. Der vorliegende Streik ist rechtswidrig . Rechtmäßig sind nur Erzwin­
gungsstreiks, weil nur hier das Strcikziel erfüllt werden bnn. Vorliegend ist das Ziel primär a.ber 
politischer Natur. Auch die Berufung auf An. 5 Grundgcsclz rechlfenigt den Streik schon 
deshalb nicht, weil die Rundfunkfreiheit vorrangig ise." 
Die SendearlStalten zogen ihre Amrägc hinsichtlich der Einsrweiligen Verfügung beim 
Bundesverfassungsgericht - das (laut »Tageszeitung«) an diesem Nachmittag bereits in dieser 
Angelegenheit getagt haben soll - zuriick. Sofort nach der Entscheidung des Landesarbeitsge­
richtS sagte die Gewerkschaft sämtliche Streikaktivilären ab. Der Streik fiel aus ." 
4. Bemerkenswen auf der Seite der Kon/lik(beteiligren war vor allem, daß mit der RFFU eine 
Gewerkschaft in Erscheinung getreten ist, die bisher kaum bekannt war. decen Zusammen sel­
wng freilich perspektivische Bedeutung für künftige Konflikte haI. Es isc sicher kein Zufall, daß 
von einer Gewerkschaft, die Beschäftigte mit technischen wie solche mit inhaltlich-redaktio­
nellen Aufgaben in sich vereinigt, die Frage des politischen Streiks neu ~ufgeworfen wird. In 
dieser Zusammensetzung der Gewerkschaft RFFU drücke sich das in der öffentlich-rechtlichen 
Diensdeislungsproduktion angelegte Spannungsverhältnis aus, das die Trennung von politi­
schem und ökonomischem Interesse wie luch politischem und ökonomischem Streik so 
erschwen. Wo eine Gewerkschaft lediglich - schlagwonanig bezeichnet - Hmdarbeiter 
organisiert. wird das Problem des politischen SLreiks im Alltag' nicht virulent. Wo sie dagegen 
auch oder in erster Linie Kopfarbeirer organisien, werden immu die Rahmenbedingungen der 
eigenen Tätigkeit wie auch die Sinnhahigkeit von dessen Ergebnis Gegenstand gewerkschaft­
licher Interessen und Auseinandersetzungen sein. Dabei wird stets die Grenze des bloß 
ökonomischen Kampfes bruchig. 
5. Bemerkenswen ist schließlich die Rolle des RechtS in diesem Konflikt. Selten ist in einer 
Auseinandersetzung um einen Streik. die ökonomisch-politische Ebene deran von der 
juristischen überlagen und in den Hintergrund gedrängt worden wie in diesem Falle. Daß zwei 
Gerichtsinsc3nzen sowohl mit der Urabstimmung als auch mit dem Streik beschäfrigr waren, 
streckenweise noch das Bundesverfassungsgericht. daß sich der KonOikt auf der Ebene des 
priiventiven Rechtsschutzes abspielte'·, daß alle Ak(eure des KonOilus auf das WOrt des 
Berufungsrichters am LAG waneten, um zu entscheiden, ob der Streik. stanfinden kann oder 
nicbt, ist ein NOV1Jm der Geschichte der Verrechclichung von Arbeitskonflikten in Deutschland. 
Die hektische Einschaltung von Gerichten hat dem Begehren der RFFU mehr Popularität 
verschafft, als wenn der Streik. ohne größere Aufmerksamkeit stattgefunden hätte . Aber bei 
diesem Erfolg darf man nicht übersehen, daß die öffentliche Diskussion der letzten Tage vordem 
19. 11 . 1979 immer weniger dem eigentlichen Aktionsanlaß - der Frage der AufrechteIh3ltung 
des NDR - galt als vielmehr der Frage der rechtlichen Zulässigkeit einet beslimmten 

S Llnde .. rbei«geri.ht München, Urteil vom 19. 12 . '979 -Az. 9$. '01 S/79 ' DaHm 19· 'I. '979 zugestellte 
Uneil enthält lediglich den Tenor. Die im Tcxt wiedergegebene Passage entspricht der voUständigen 
mündlichen 8l-grilndung des Urtl-ili durch den Richter am Llndesub.iugericht Bachm.nn. Die ~l 
(I)·seilige schriftliche Alldenigung datiert vom 1 S. 1. '980. sie ist a~1l>gswcise vcrof/entlich, in NJW 
19Ro, S. 9S7 H. ZlIslimmend ohne neue Argumente 8. v. Maydcll, JZ 198o, S. 4}' H. 

8a Am ,R. Mai 1980 ukh.ne du BlIndesverwalrungsgericbt, die .Kündigung. d~ NDR-Sll3LSvennges sei 
i.n Wirklichke;1 eine bloß •• Aumittskiindigung. des Landu Schleswig·Holstein, lasse abe( den 
S,ursvcnrag selbst lind damit die Existenz d .. NDR unberührt . Prcs<eberichtcn 7l1folgc sprach d,.. 
~ricbt in der mündlichen UrteilsbegTÜodung - ruchl anders als die Vertreter der ~werkschah RFFU­
von der bcabsidujgtC1l .Zersehlagung. des NUR (vgJ . F A2. FR, Weser· Kurier. laz vom 29. S .). W:ihrend 
also ein beachtlicher Teil der Gerichubackeit damit bc..,hähigr war 1U verhindern, daß das Problem d.r 
.:U~chhgung. des NDR auf dem Wege einer gesellschaftlichen Auscinmdersct7.ung ausgetragen wird. 
verbindene ein mderer Teil d .... Gt:richtsbarkeil diese .Zenchhgung. vorerst jll.ltizfännig. 

9 Anders natürlich d .... n, wenn die prinzipiellen gewerkschaftlichen und politisciJen Beütigungsmäglich· 
keiten ... dibl beschnineo oder bedroht werden - wie etwa beim Kapp·Pul5Ch im M:;nc 1910 und dem 
dU'lIf folgenden erfolgreichen polilis<:ben Generalstreik. 

tO Zu der Problematik der rechrlichen Zulässig}teil von cinmvei~gco Verlügungcn gtßen Arbtitslr.ämp!c vgl. 
n.ch wie vor grundlegend R. Holfmann, Einseweilige Verfügungen gegen Streiks? AuR 1968, $. j) ff. m. 
w. N.; au' derneu"cn Rech ... prechungArbciugerichl München, Urteil vom 16. }. 1978- Az. S Ga 18/78, 
rech ... kraftig. DB 1978, $. 1649 r.; LAG Diisseldorl, Be.chI. vom I T. 11 . '978 - 7 T. '39178, rech ... kr.fug. 
OB 1979, S. 167 f . 
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Kampfm..Bnahme: des Demonstrationsstreiks mit unbesltiw!nermaßen politischen lmplikalio­
nen. 

/1. Politischer oder arbeitsrechtlicher Streik? 

Im Minelpunkt der Diskussionen zu der geplanten Aktion stand die Frage, ob es sich 
um einen arbeitSrechUichen oder um einen politischen Streik handele. Die Gewerk­
schaft selbst trug dazu bei, daß diese Frage in den Vordergrund trat, indern sie 
zunehmend die arbeitsrechtlichen Gesichtspunkte der AuseinanderseLZung um das 
Fortbestehen des NDR betonte und die politischen eher in den Hintergrund treten 
ließ. Wie wenige andere AI<tionen dokumentiert der geplante RFFU-Streik die 
Schwierigkeit, ökonomischen und politischen Streik voneinander zu trennen. 
Unzweifeillah spielten .. a.rbeitsrechcliche.. Elemente bei den Beschlüssen des 
Gewerkschaftstages und des Hauptvorstandes, bei den Urabstimmungen sowie dem 
Ictztendlicheo Streikaufruf eitle wichtige - wenn auch im relativen Gewicht 
wechselnde - Rolle: letztlich die Frage der Erhaltung der - bei allen Zusicherungen 
bedrohten I, - Arbeitsplätze. Ebenso unzweifelhaft spielte - wiederum mit wechseln­
dem Gewicht - der Protest gegen die politische Liquidation eines unliebsamen 
Senders durch die Kündigung des NDR-Staatsvertrages, also der Protest gegen die 
parteipolicische Vereinnahmung der Rundfunkanstalten und damit gegen absehbare 
Einschränkungen von Artikulacionsspielräumen der Beschäftigten - eindeutig "po­
litische« Zielsetzungen -, eine Rolle: Diese Argumentation hat sich bis zuletzt 
dahingehend durchgehalten, daß nicht nur wegen der ArbeitSplätze, sondern auch 
wegen der Arbeitsmäglichkeiten gestreikt werden sollte. Von den zwei in dieser 
Auseinandersetzung unterscheidbaren Slreikzielen wäre das eine als "ökonomisch«, 
das andere als "politisch« zu charakterisieren gewesen, wären sie unabhängig 
voneinander artikuliert worden; so aber standen sie in einem spezifischen Zusam­
menhang zueinander, der sie in diesem Konflikcfall bündelt. 
Es handelte sich hierbei um den typischen FaU des Auseinanderfallens von 
~ Kamp!zieladressat." (hier: die staatsvenragschließenden Bundesländer) und 
»Kamp/mitteladressat" (hier: die Rundfunkanstalten mit den Intendanten in Arbeit­
geberfunktion). Dieses Auseinanderfallen gewinnt in dem Maße an Gewicht, wie 
Leben und Existen7.sicherung abhängig Beschäftigter nicht mehr allein über den 
Austausch von Arbeitskraft gegen Lohn gewährleistet werden, sondern daneben und 
zunehmend über staaruch organisierte Güter und Dienstleistungen vermittelt 
werden. ') In dem Maße kann nämlich der direkte soziale »Gegenspieler« bestimmte 
Anforderungen der Existenzsicherung überhaupt nicht mehr erfüllen, der Adressat 
hinsicbtlich solcher Anforderungen kann vielmehr nur der Staat sein. Damit tritt ein 
doppeltes Problem auf: Einmal verfügen abhängig Beschäftigte mit dem Streik nur 
über ein Kampfmittel, das den Staat allenfalls mittelbar, den Arbeitgeber dagegen 

., So sehr dCUllich der NDR· Intendan. Neuffcr bei der Begründung des An.ngs auf Einmveilige Verfügung 
gegen den S ... cik, d"" er gelfennl von deo übrigen ARO-J\n,tl!,en ,tell.e, da beim NDR .,uch d.i. 
Gefährdung von Arbciosp!,tzcn nich. ~usgeschlosS<:1l werden hnn •• FRIF AZ , J. 11. '979; bestä.igt z. B . 
• ueh durch den medienpolilischen Sprecher der COU. Schw1rz-Schilling, FAZ JO. I. 1980. 

,> So die einleuchfC'rldc· Terminologie von Hugo Seiler, Slrcikr",h. und Aussperrungs,echl, Tübongen [971. 
passim. z. B. S. j)6 H. 

, J Auf diesen Prozeß habe icll bereits im ZUOArnmenhang mit der :Entwicklung des Sozi>.lre<:hts hingewiesen 
in: Thes<n ~ur Enowiddung und Funktion des So7.ia.lr~hl.!, KJ '976, S. l4 [ H., in,be •. S. HI 1.. )1 11.; 
ahnlich E. Srandfest, Zur KOstC11Cncwicklung in der sozialen Sicherung, WS] - Millcilungcn r976. 
$. 39' H. Daß da. zunehmende Ausmaß der Ve-rgcsclbchaft vOn Reproduktionsbedingungen ablüngig 
ßeschähig.er auch aul die lntcrprc13rion der Garantie der Koalition,frciheil in An. 9 Ab,. J GG 
Aouwirkungen baben muß. werde ich weiter unten (IV. 1) darzulegen ver>uchen. 
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unmittelbar trifft; zum anderen ist die zu beeinflussende scaadiche WiUensbildung in 
einer anderen Weise - nämlich durch Wahlen und durch parlamentarische Willens­
bildungsprozesse - legitimiert. 
In der juristischen Diskussion wird meislnur der zuletzt genannte Gesichtspunkt -
das Problem der karnpfweisen Beeinflussung parlamentarisch legitimierten Staats­
handelns - berücksicht igt; " die zunehmende Versch rän kun g öffemücher und priva­
ter Bestandteile der Existenzsicherung wird - sofern überhaupt zur Kenntnis 
genommen - oft als durch den demokratischen Legitimationsmechanismus gelöst 
und außerhalb des Wirkungsbereichs des Streiks üegend betrachtet.'! Der politische 
Streik wird daher im allgemeinen als unzulässig mgesehen.'6 Und die Frage, ob ein 
politischer Streik vorliCßt, wird - entgegen früheren Versuchen erwa WoHgang 
Abendroths'7 - nicht von dem materiell erstrebten Streihiel (etwa ob die Regierung 
gestürzt werden soll oder ob es lediglich um die Rentenhöhe geht), sondern allein 
formell vom Streikadressaten abhängig gemache'! Kampfziel-Adress3c und Kampf­
mittel-Adressat müssen im Prinzip übereinstimmen. Abgesehen von bestehenden 
Unterschieden - zwischen Nipperdey'9 und ihm folgend dem Bundesarbeitsge­
richcs,'o dem späteren Nipperdey" und Säcker" und etwa Hugo Seiter'l- kommr 
daher die vorherrschende Arbeirskampfdokrnn zu dem Ergebnis, daß »arbeitsrecht­
licher« Arbeitskampf im Sinne von Art. 9 Abs. 3 GG allein derjenige Arbeitskampf 
ist, der sich zur Durchsetzung eines lariflich regel baren Ziels'< gegen den richter, der 

'4 So berri\.S in der Auseinandersetzung wn den Zcicungsd,uckcf5In:ik '911 E. Fouthoff in : Forsrholl/A . 
Hueck, Die politischen Streiloktionen des Dcuuchen Gc\Vcrkschalubundes anläßlich der parLlIn~ntarj ­
$chcn Beratung des Betriebsvcrfas.'lUngsg .. e,us in ihr" verl:usungs- und "i\·il=holi~htn BedCUl\U\g. 
Zwei Rechtsgurachten. He" g der Sclvihen,oih. der Bundesvereinigung d., Deutschen Arbeitgebe"· .. · 
bände, Köln '951. J. H. Kaiser, Der politische Streik. >. Aufl .• Beflin [~H9. S. II H.; bis hin zu Seiter, 
a. a. O . (Fn . ,,), S. " RH., S. ~98 H. m. \V. N. 

'1 Beispiellul, tür die,e Afj;umoOlation elWa W. Zöllner, Ober einige exm-me Th~en zum ArbeilS· 
lumpfreeht, ZfA '973, S, 117/1., bes. ~40 (f. gegcn W. Däubler, D.s Grwldre<:h, auf Streik - Einc 
Skizze, ZfA '97), S. lOI If.. 111 fl.; ihn!. dic Argument.1lion von Seitn, •. a. O. (Fn . 12). S. ,1811. 

,,~ Vgl . die Angabeo bei Sei,er, a.~. O. (Fn . u), S. 'H, Fn. n einuscits, S. "9. Fn. 6) lIld"erstits. 
J 7 W. Abcndroth, Dic Bert<h.igung gewukscbaftlichcr DemonSlrationen für "i. Mi,besrimmung der 

Arbeitnehmer in der Win.,ch.n., in: de ... , An.~goni,tische Gesellschaft und politische Demokratie, 
NeuMed '967, S. :0) If. Erstveröffentlichung in: Zwe, RechtsguI"ch.en , e .... ttet von W. AbendrOlh und 
L. Schnorr v. enolsleld. h ... g. vom Bundcs\·orol~nd des DeulSchen Gcwcrkschafubundes, Dü"d­

dorf '9U. 
,8 So >nge/>ngen bci H. C. Nippcr<ky, Die Enatz>n'prüche (ur die Sch,dcn, die durch den von dcn 

Gewcrksd .. ilen gegen d.s gcpbJlle Belt.Verf.G gdühnen 2cicungsslceiks vOm 1].-19. M.ti '91' 
cOISlanden ,ind. RechlSgulachrrn. Schri!.enr.ihe der ßund«vtrtinigung der Deutschen Arbeitgebervor­
binde, Heft 9, Köln '91): übt, A. HuC<:k, Grenun des r.chlmlßig.n Suciks, in: Bei!r;'!:" zu Problemen 
de, nwzcitlichen ArbeilsrechlS, Fesllehr. für W. H"",.hel. Stutlgan. t915. s. '7 ff., hier: S. 41 f.; und J. H . 
Kllier, a. a. o. (Fn . '4). s. " H. bis hin 1.11 Seiter, a. a. O. (IOn. 11), $. loo: .Formal jedenf.lIs iSl d., 
.,.bei"rechdiche Kamp! vOm politischen durch d ...... rimehe, gegen di, gegnerische Tarifpmci gerich,ele 
Regeluegsziel deutlich .bgrenzb.ar .• (Fn . 79). 

'9 A. a. O. (Fn. I~), S. JlII.; dor' . • ueh in der 6. Au(l. des Lehrbuchs VOn Hueck/Nipperdcy. ßd. 1, 
S. 6) J fr. 

'0 lnsbes. BAG (GS), Beschl. vom 18. I. '95 I, AP Nr. , zu An. 9 GG - ArbeilSlwnpf -; w. Naebwcise bei 
Seiter, •. >, O. (Fn. 11), S. ~ 50 in Anm. )6. Au( S. 4 jO f. \Vein Seiter allerdings darauS hin, daß das SAG in 
der Rezeplion der Nipperdcyschen Lehre nie völlig konsequerll geblicben ist. 

11 Vgl. ber",,, Nippetdcy, TatbC$'ands~ulblu und Systematik der dclikcisch.o G/Und",besünde, NJW 
'967, s. '9SS ff., bes. '9S7, 199): • Ocr durch S,reik b~wirktc Eingrilf in d ... Roch, .ul freie, ungehinderte 
gewcrb~chc Betätigung bzw. der durch Au.sperrung beMrk,e Eingriff in die Rech,c am Arbcitsplatz i~t 
demg~maß nur dann rt<hrswidrig, wenn posi.iv !cstg<'Stcll, werd,"" k.tnn, dall/!/ die Grenzcn d« ,oeben 
gekennzeichne!en lUmpIfreiheil überschreite'. cl:!., heiß!. gegen Normen und PrinZIpien vers,ößt. die die 
Reehuordnung zur Regelung des Arbeiukmtpl" aufgestellt halo" Damit war da. Recht am Gewerbe­
bcuieb cnlKheidcnd modifiziert und die Unrech"indikation aufg'ßcbcn. Vgl. wciln HuccklNipperdey, 
Lehrbuch des ArbcitsrcchfS, 7. Aull. Bd. lIh, Berlin und Fr:mk./un '970, S. 987 11., bes . $. 993 H. 

11 F. J. S3.ckcr hat an beid.n in Fn ... zi\icnen Arbei,en mitgewirkt. 
I) A.,. o. (Fn. "), bot. S . • 6011. 
14 Vgl. die nhlr.:.iehc.n Ang.bcn bei Seiter, a. , . o. (Fn . Il), S. 48, H. 
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zum Abschluß des Tarifvertrages in der Lage ist: den Arbeitgeber(-Verband).'l Jeder 
Streik, der nicht gegenüber dem Tarifgegner einen Tarifvertrag erzwingen will, 
unterliegt danach vertrags-'~oder deliktsrechtlicher'7 Sanktion. Dies hat das Landes­
arbeitsgericht München am '9. 12. '979 in seinen wenigen Sätzen sehr klar auf den 
Begriff gebracht. 
Gemessen an diesen Formalkriterien fiel die von der Gewerkschaft RFFU geplante 
Aktion tatsächlich nicht unter die Kategorie des arbeitsrechtlichen Streiks. Erstens 
war der Kampfziel-Adressat nicht der Kampfmittel-Adressat: bestreikt werden 
sollten die Rundfunkanstalten, beeinflußt werden sollten die Verfassungsorgane der 
drei beteiligten Bundesländer. Zweitens war nicht der Abschluß eines Tarifvertrages, 
sondern ein hoheitliches Handeln das Streilaiel: der Neuabschluß bzw. die 
Fortfü hrung des Staatsvertrages. 
Die herrschende Arbeitskampfdoktrin hält also zu einer Zeit, wo zunehmende 
Elemente der Existenzsicherung nicht mehr tauschförmig - also vermittels des 
Tausches des Tarifeinkornmens gegen bestimmee Güter und Diensrleisrungen -
organisiert sind, allein den TarifcY7.wingungsstreik für zulässig. An diesem doppel­
seitigen Tatbestand - dessen eine Seite, die TariJerzwingungsfuoktioo des Streiks, 
unter III., dessen andere Seite, relativ abnehmendes Gewicht des Tarifeinkommens 
bei der Existenzsicherung. unter IV. genauer betrachtet wird - läßt sich ein 
perspektivischer Erosionsprozeß der Geltung und Reichweite der Koaütionsfreiheit 
ablesen . Er macht die Notwendigkeit deutlich, sich mit Artikulations- und Streik­
formen zu beschäftigen, die gerade nicht auf den Abschluß von Tarifvenrägen. 
sondern auf die Gestaltung geseltschaftlicher Rahmenbedingungen der Existeozsi­
cherung gerichtet sind. 
Der RFFU-Konflikt gibt allerdings nicht Anlaß, 2um Problem des poütischen Streiks 
allgemein Stellung zu nehmen." Die Aktion soHte ledigüch demonstrativen Charak­
ter haben. Deshalb beschränken sich auch die folgenden überlegungen auf diese 
Streik!orm. 

TI!. Die hemchende Arbeitskampfrechtsdogmatik und der Demonstrat;onwreik 

Auf den ersten Blick scheint die ablehnende Haltung der vorherrschenden Meinung 
zum Demonstrationsstreik - ablehnend gegenüber dem "arbejtsrechtlichen~ wie 
gegenüber dem ~politischen~ Demonstrationsstreik - in sich stimmig und unerschüt­
terbar. Wenn der Arbeitskampf ein tariflich regelbares Ziel verfolgen muß. dann ist 
für eine .Demonstrac(on« gleich welcher Zielsetzung kein Raum. Aumren, die - ohne 
diese herrschende Prämisse in Frage 2U stellen - gleichwohl den politischen 
Demonstracionsstreik in Gnnzen für zulässig erklären, sind in Argumemationsnot. ' ? 

En[Weder sie halten - wie Gerhard Müller)O- den Demonstrationsstreik für eine zwar 

11 Ebd . 
• 6 So die Se,!crsc.hc Konzeption. 
17 So die tf.di,iondlt, .n Nippadcy oncntitrte Konz.ption . 
• 8 Vgl. als überblick D. Schneider, D.r Streik. Begriff und Geschichte, in: dc". (Hr.g.). Zur Th<"Oric und 

Pr""i, des Streik$, Frankfun t971, S. 7~6. 
'9 VgJ. Hinweis. bei D:iubler, •. a. O. (Fn. 4), S. '0 H. Däublcr weis! allerdings in se.inem Gmach<en nicht auf 

die Fragwürdigkeit d .. Begründung die~r Autoren bzw. d.,.en .p~leren Meinungswandel hin, so daß die 
Zitate insowci, rellIiv wertlos erscheinen. Weiter. Angaben bei Seiter, •. ,. O. (Fn. 12), S. 100 H. 

)0 G. Müller, Arbei, und Rcdut972, S. trI., 8. Würde die Position Müllers gehendes Rech" so i" die Frage, 
ob damit mehr gewonnen wiire :us bisner. Auf Grund der von ihm gcnanntffi Unschärfen und 
Unvoflussehbarkei,.n wir. das Damokles.<chwen einer nachtriglichen Re<:huwidriguklärung eines 
politischen DtmonstTa,ionmr.ilu so gravierend, daß keine Gewcrksch.u, sich d.raul "ül7.cnd wirkliclt 
einen solchen Streik aufrufen könnte . 
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außerhalb des Arbeitskampfbegriffes des Art. 9 Abs. 3 GG liegende, aber den Schutz 
der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. I GG) genießende Demonstration, scheitern dann 
aber an der Schranke der ",allgemeinen Gesetz.e« (Art. 5 Abs . 1 GG). Oder sie führen­
wie Hanaul Adome.it noch in der 3. Auflage ihres Lehrbuchs l1 - willkürlich die Figur 
der »Wahrnehmung berechtigter ]nteressenu ein, deren Verwendung sie aber in so 
gravierende rechtSkonstruktive Sackgassen führt. daß sie diese Figur jedenfalls 
hinsichtlich des politischen Demonstratlonsme.iks in der 5. Auflage begründungslos 
faJlenlassen. Solche Argumenmionen drücken die Suche nach einern juristischen 
Lösungsweg, vielleicht nach einem arbeitsrechtlichen Ventil auch für politischen 
Protest, aus, tragen aber selbst nichts Taugliches zu dieser Lösung bei. 
Aber die Sicherheit, mit der die herrschende Position solche Versuche vorn Tisch 
wischt, täuscht über deren eigene Begründungsdefizite hinweg. Das zentrale 
Begründungsdefizit erwa bei Hueck-Nipperdey(-Säcker)lloder bei Hugo Seicerll, 
aus dem sich alle anderen Widersprüche und Unstimmigkeiten ableiten, ist, daß sie 
einerseits aus Are. 9 Abs . 3 GG selbst ein Streikrecht ableiten, andererseits dies aber­
entgegen der inhaltlichen Umschreibung der Koalirionsfreiheit ("zur Wahrung und 
Förderung der Arbeics- und WirtschaftSbedingungen«) - begrundungslos und 
inkonsequent auf formale Streikadressaten ( .. Arbeitgeber«) und -ziele ( .. Tarifver­
trag«) eingrenzen. Als Nipperdey mit dem Zeirungsstreik-Gutachten der Lehre vom 
Recht am Gewerbebetrieb. von der Unrechtsindikation bei Eingriffen in dieses Recht 
und von der Sozialadäquanz als Rechtfercigungsgrund für allein tarifbezogene 
Arbeitskämpfe zum Durchbruch verha/fH, war ein aus Art. 9 Abs. 3 GG herzulei­
tendes Strcikrecht noch nicht anerkannt)! Unter diesen Bedingungen war es 
rechtskonsrrukriv (zwar nicht richtig l6, aber doch) plausibel. die Streikfreiheitl7 einem 
generellen zivilrechtlichen Funktionsvorbehalt zu unterstellen. Dieser Funktionsvor­
behalt wird aber ersl recht begriindungsbedürftig, wenn man (wie die neuere Lehre ' !) 
dem Grundgesetz eine Koalitionsmiltelgarantjel~ enwimmt: dann muß nämlich in 
den Verfassungsrexr selbst der zivilrechdiche Funktionsvorbehalt hineingedeutet. aus 
der Verfassung selbst die Unterordnung des Verfassungsrechts unter das Zivilrecht 
abgeleitet werden! Genau diese zirkuLäre Argumentation läßt sich an Hueck­
Nipperdey(-Säcker) und an Seiter demonstrieren. 
Ungeachtet konstruktiver und begrifflicher Differenzen gehen beide von der 
verfassungsrechdichen Garantie des Stre.iksrechts aus. Beide konstatieren auch, daß 
die zivurechtliche Rechtmäßigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen sich nach der 
Auslegung des An . 9 GG zu richten habe. Diese Auslegung läßt noch keine expliziten 
Vo rbehalte erkennen. Hueck-Nipperdey schreiben, Art. 9 A bs. 3 GG schütz.e mit der 
,.funktionellen Garantie der Koalition«. der "Koalitionszweckgaram.ie«, die Koali-

11 M:ll1 vergl~ich. etwl B. Hanau I K. Adomti,. Arbeitsredlt'l' Auf!., Frankfurt 1974. Zitlte auf S. 77 f. mit 
Hanau/Adomeit, 5. Aun., Frankfun '978, S. 7l. IntercsuJ1tcrwcis. wird in den Anme.rkungen d.r j . 

Aul!. au,schließlich auf die Monographie von Seiter Btzug genommen: eln Indiz cUfür, wie leich, 
verun,icherbru- solche pr~gnutische lösunGen atlgr,ich ... sy .. em.Uscherer Begrundungsversuchc der 
vorh. Lehre ,>nd. 

)2 A .•. O. (Fn. 11), insbe,. S. 9'5 I. 
J) A. a. O. (Fn. 11). lnsb.s. S. ,,8 fr. 
H A .•. O. (Fn. ,8). 
H Nachweise b.i Seiter, ... a. O. (Fn. n), S. 65-67 m. w. N . 
36 Vgl. den überb~ck über die Kritiker des Rech ... :un Gewerbebetrieb bei Seiter .... a. O. (Fn . Il). 

S. ifl Ir. 
J 7 Mi, Strcikireiheit wurde - angeichl.5 khlond.r Positivierung eines Strcikm:hu - die bloße T 'lSache 

beze.ichnel., dall der Streik nicht verooten war. im übrigen .ber allen Einschränkungen aus Art. 1 Ab,. 1 

GG unlerlag. 
38 S. Fn. l' und }J. 

}9 So HllockINipperdcy. a.. •. O. (Fn. 2'). S. ,9,6. 
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rion "in ihrer spezifisch koalitionsgemäßen Bet.ätigung" ~·. Seiter meint sogar an einer 
Stelle: ",Der Wortlaut des Art. 9 Abs. 3 S. I GG läßt nicht die Auslegung zu, daß die 
Koalitionen die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen nur im Wege der tari.fvemag­
lichen Vereinbarung wahren und fördern können, folglich eioe verfassungsmäßige 
Gewährleistung des Arbeitskarnpfes nur im Hinblick auf den Abschluß von 
Tarifverträgen anzunehmen sei .• " (Er schreibt dies, um die Tariferzwingungsfunk­
non des Arbeitskampfes nach der Seite der Einzelarbeitsvenräge hin zu relativieren­
aber tatsächlich spricht seine Aussage gegen die Tanferzwingungsfunktion selbst.0 

Der drauHolgende argumentative Bruch - die Hineindeutung des zivilrerhtlichen 
FunktionS'Vorbehalts in die Verfassung- hat mit der behaupteten Auslegungdes An. 9 
Abs. 3 GG nichls mehr zu tun. Er läßt sich bis in die Wonwahl hinein als beliebige 
Dezjsion, als bloße Affirmation der normativen Kraft des Fakrischen belegen. Bei 
Hueck-Nipperdey laUtet der maßgebliche Satz: ... Die Koalitionen können ihre 
wichtigste (rein em pirisch e Aussage, U. M.], ver/assungsTerhtlich geschützte Aufgabe 
[= Umschlag von empirischer in normative Aussage, U. M.), die Arbeits- und 
WinschaIlsbedingungen ihrer Mitglieder durch den Abschluß von Tarifvertriigen (= 
zivilrecht1icher Funkcionsvorbehalt, U. M.) zu wahren und Zll fördern. nur 
verwirklichen, Wenn sie in einer freiheitlichen, marktwirtscha/tlichen [= Generali­
sierung des Funktionsvorbehalts zum .. Weltbild«, U. M.) sozialen [so stehts's ja 
schließlich auch im GG, U. M.] Ordnung, die die Zwangsschlichcung als ein Mittel 
der Beilegung von kollektiven Regelungsstreitigkeiten verwirft, ein Druckmittel in 
der Hand haben, mir dem sie die potentielle gegnerische Tarifpartei [l] zum Abschluß 
des Tarifvertrages [!] zwingen [!] können.~·' Sprachlich noch unsicherer, aber der 
Assoziationsfolge nach fast identisch ist die Formulierung von Seiter: »Die zentrale 
Stellung (rein empirische Aussage, U. M.], die der Tarifautonomie im geltenden 
Arbeitsrecht [= Umschlag von empirischer in normative Aussage, U. M.] zukommt, 
spricht entschieden [!) dafür [Dafursprechen, Entscheiden = Dezision anstelle von 
Argumentation, U. M. J, die privilegierten [!) Kampfrechte allein (!] in den Dienst [der 
Arbeitskarnpf .diene« nicht den Streikenden, sondern der Tarifautonomie! U. M.1 
dieses Regelungsinstrumems zu stellen [= zivilrechdicher Funktionsvorbehalt, 
eingeführt übrigens durch ein aktives »Stellen", nicht ein rechtliches »Erkennen«, U. 
M.]. Man (so wohl scheint S. bei dieser Argumentation auch nicht zu sein, daß ersieh 
zu ihr bekennen könnte, U. M.] hat Art. 9 Abs. 3 GG einen verfassungs rechtlichen 
Schutz der Tarifautonomie im Kembereich entnommen und damu [!J dem Tarifver­
trag eine deutliche Vorrangstellung [die »Privilegierung .. der Tarifautonomie begrün­
det bei S. nichts Anderes als die Diskriminierung nichr-"privilegiener" Regelungs­
instrumente und -ziele, U. M.] vor anderen Formen der Regelung von Arbeitsbe­
dingungen zuerkannL"H 
Aus der begrundungsarmen, aber lolgenreichen Einführung des zivilrechtlichen 
Funkrionsvorbehalts in die Verfassungs »interpretation« leiten dann die Verfasser die 
Ausgrenzung aller, wenn auch der inhaltlichen Umschreibung des Art. 9 Abs. 3 GG 
entsprechender, so doch der Form nach nicht auf ein tariflich regel bares Ziel 
gerichteter Streiks ab. Bei keinem der AUtoren wird übrigens dieses Formalkriterium 
für die Rechtmäßigkeitsprüfung von Arbeitskämpfen ernsehaft durchgehalten. So 

40 Ebd., S. 91S. 
4 I A. J. 0. (Fn. J 1). S. 12l. 

42 A. a. O. (Fo. 11). S. 9' S J. (Hervorhebungen von mir, U. M.). 
4) A. l. 0. (Fn. Il), S. 48111., hier S. 48S f. (Hervorh. von mir, U. M.). 
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lassen sich ecwa bei der rechtlichen Beurteilung des Sympathiestreiks,'" des Streiks im 
öffentlichen Diensr'! oder auch des Streiks um einzelarbeitsvertragliehe Regelungen'· 
signifikante syscemwidrige Ausnahmeargumente auffinden, die allemal ein Indiz 
dafür sind, daß das genannte Forrnalkriterium nicht wirklich ein Systematisierungs-, 
sondern lediglich ein Ausgrenzungskriterium für nicht der eigenen Dezision 
entsprechende Resultate ist.~~ 
Dies kann hier aus Placzgriinden lediglich an der Frage des politischen Demonstra­
tionsstreiks verdeutlicht werden. Soweit ein solcher der inhaltlichen Umschreibung 
des Art. 9 Abs. 3 GG entspricht (»Wahrung und Förderung VOn Arbeits- und 
Wircschaftsbedingungen«), müßte er Vertretern von auf Art. 9 GG gesriitzter 
Arbeitskampflehre Schwierigkeiten bereiten . Hueck-Nipperdey grenzen den 
Demonsrrationsmeik generell aus dem ArbeitskampfbegriH des Art. 9 Abs. 3 GG 
aus. Sie halten dem politischen Demonstrationsstreik dann zwar die Art. 5 und 8 GG 
zugute; erfolge die "Demonstration« aber während der Arbeitszeit. sei sie - ohne daß 
ein "Rückgriff auf arbeitskampfrechtliche [also auch verfassungsrechdiche. U . M.] 
Kategorien erforderlich " wäre - als »Verstoß gegen die Pflichten aus dem Arbeits­
vertrag « zu werten und zu ahndenY Der Vorrang des Zivilrechts über das 
Verfassungsrecht macht sich hier also über die zivilistische Involution bereits des 
verfassungsrechr..lichen Arbeitskampf begriffs gelcend. Anders als über diese zirkuläre 
Begriffsbestimmung ließe sich in der Tat der behauptete-'l Vorrang des Verfassungs­
rechts über das Arbeitsrecht nicht mehr aufr~hterha1ren . 

Bei Seiter fällt auf, daß er sich in der Frage des poütischen (DemonStratLons-)Sueiks 
nicbt rnit der beschriebenen Einführung des zivilrechtlichen Funktionsvorbehalts 
begnügt - was logisch hinreichend wiire - , sondern daß er sich um eine materiali­
sierende Begründung für das Forrnalkriterium des tariflich regel baren Ziels bemüht. 
Nichts macht die konzeptionelle Schwäche dieses Kriteriums deutlicher als die 
fortwährend wechselnden Paradigmen zu seiner Begründung oder auch nur Bekräf­
tigung. Einmal wird das Problem elegant dadurch umgangen, daß von einer bloßen 
»Demonstration« anstelle eines Demonstrations»streiks« gesprochen wird -
wodurch das Problem von Art. 9 GG wegverlagert wird ." Ein andermal wird der 
Gleichheitssatz bemüht, der es nicht zulasse, daß Arbeitnehmern wirksamere 
Artikulationsformen zugestanden würden als etwa Mietern'O- so als stelle Art. 9 Abs . 
.3 GG kein (in Seiters Wonen) Privileg von abhängig Beschäftigten dar! An vielen 
Stellen fl schließlich wird mit der vertassungsmäßigen Anrüchigkeit des politischen 
Streiks mehr Stimmung gemacht als argumentiert (,.Wer den politischen Streik als 
Mietel der .Sysremüberwindung< begrüßt, soHte die Legitimation dafür nicht in der 

44 D. beim Symp,iliieS\ltik die unmiltelbdre TariJerzw;ngungsfunktion nicht du"hmhal«:n i .. , ",ci~h, 
~it.r hier zum Paradignu der Kompfpari"" aus (S. 106), während HuecklNipperdcy ~uf d~n 
Aumanmefall einer . Einwirkungsmöglichkeit. ausweichen (5. 1009) ' 

~ 5 Hierbei versuch I Seiter. zwischen Stur al, Arbeitgeber und SLaat ili Hoheimubjek, zu unterscheiden, 
wobei jedoch diese Fonn~lkritcricn nichl bctüeksicht.igm, d~ ... ja nur benimm.e ProduKtions,m.n .ind, 
die der Staa. an ,ich zieh, (vgl. S. '4] /., S. 119 Fn. 62. S. '90 Fn. 4l, S. BO Fn. 70). HuockINippcrdcy 
ver[as.sen bei der Diskussion um d2S Suelkredn im öH.n.~chcn Dien,. cbs Kri.erium des Aares,," •• n -
ohne dies auch nur noch einmll L U nennen - und haltcn den S.rci.k im öffentlieben Dienst mangels 
Dverhs.sungsunrnindb:uer SchrU1kcn. wie Art. )) Ab, . $ GG {ür tuGs,;g (S. 981 CL). 

~6 Dazu bereiu oben Seiter bei Fn . 4" 
46, Auch W. Däubler hält an einet KoUeke,vvenns,erzwingungsfunktion d.s Sereik, fe,,; vgJ. D .. 

Arb.iuredu, Bd. I, Neu.ufl ., Reinbck '979, S. 118 ff. D,gegen zu".(fend R. Woh."er, Sireikrcch, und 
K<>.a.IiLionsfreiheit, in: Demok""i. und Rtch. '97J, S. ) 11. 

47 A. l. O. (Fn. 11), S. 88j . 
~8 Ebd., S. 9'1. 
49 A . . \. O. (Fn. I'), S. j00-501. 
lO S. lO). 
l) Z. B. S. '19/., 111,498, 1°1, 538. 
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Verfassung suchen«, S. 121). Der potitische Streik stelh tatsächlich verfassungsrecht­
liche Probleme - darauf wird noch einzugehen sein (s. u. IV. 3.). Aber es ist juristisch 
unseriös, diese Probleme lediglich als Kolorit für eigene Vorstellungen zu nutun. 
Und vor allem ist juristisch falsch. die verfassungsrechtlichen Legitimationsprobleme 
des politischen Streiks mit der Frage nach der Reichweite der Koalitionsfreihejt derart 
zur Unkenntlichkeit zu vermengen, wie Seiter es tut. wenn er behauptet. ein Reche 
zum politischen Streik würde die Grundlagen der "'parlamemarischen Demokratie 
zerstören [was erst zu beweisen wäre, U . M.) und kann daher [!] nicht als Inhalt des 
Art. 9 Abs. J GG [I) oder des Grundgesetzes im übrigen [wieder ist die Beliebigkeit 
der WortWahl verräterisch. U. M.] gewollt [!] sein.~ (S. uo). Eine Handlung kann 
sehr wohl Ausübung der Koalitionsfreiheit sein und mit dem parlamentarischen 
Legjtimationsmechanismus kollidieren. Dieser Kollisionsfall muß selbst wieder 
Gegenstand juristischer Beurteilung werden, er kann nicht durch eine Vorab­
Dezision im Sinne eines "fdGO-Vorbehalts« jedes Grundrechts ausgespart werden. 
übrigens läuft auch Seiters Argumentation zum polirischen Demonstrationsstreik 
darauf hinaus. diesen zu einer »Meinungsäußerung" im Sinne von Art. 5 Abs. I GG 
zu erkJären. die aber unter dem Vorbehalr der »gesetzlichen Verrragserfüllungs­
pflicht« aus Art. 5 Abs. 2 GG stehe. So selbSTVerständlich ist ihm der Vorrang 
zivilrechtlich »geschuldeter Leisrungen"P angesichts zwielichtiger »Demonstratio­
nen". daß er - so wenig wie übrigens Hueck-Nipperdeyll - die laut Bundesverfas­
sungsgericht erforderliche »Güterabwägung« zwischen Meinungsfreiheit und ein­
schränkendem allgemeinen Gesetz nicht einmal erwähnt. 
Auch diejenigen Vertreter der herrschenden Arbeitskampfdoktrin also, die ihren 
argumencativen Ausgangspunkt bei der Koalicionsfreiheit des Grundgesetzes neh­
men, unterwerfen Art. 9 Abs. 3 GG - durch die Dezision für einen besrimmten 
Arbeitskampfbegriff oder tUr eine bestimmte Reichweite der Koalitionsgarantie -
einem generellen zivilrecntlichen Funktionsvorbehah. Sie begründen - ungeachtet 
ihrer Prämisse einer Einwirkung der verfassungsmäßigen Koalitionsgarantie ins 
Arbeitsverhältnis - letztlich doch neben und über der verfassungsrechtlichen eine 
arbeit5Techtliche Koalitionsfreiheit, an der sich die Rechtmäßigkcit von Kampfrnaß­
nahmen letzten Endes entscheidet. Unter dem Dach dieser arbeitsrechdichen 
Koalitionsfreiheit hai freilich der politische Demonstrationsstreik keinen Platz. 
Das Landesarbeitsgericht München hol[ sich dieser Fragestellung übrigens nicht 
gestellt. Es hat - ungeachtet der juristischen Kritik. die sich zunehmend verstärkt hat, 
zuletzt auch von Nipperdey selbst übernommen worden i5["- wie von Alters her den 
Streik als Eingriff in das Recht am Gewerbebetrieb interpretiert. der mangels 
Rechcfertigungsgrundes rechtswidrig sei. 5! Die öffenrlichrechtlichen Rundfunkan­
stalten hat es - entgegen der von ihm herangezogenen höchstrichterlichen Recht­
sprechung5&- zu den Trägem der Rundfunkfreiheit, die Rundfunkfreiheit zu einem 
dem Gewerbebetrieb entSprechend zu schützenden Recht erklärr. Die Rechtferti-

5l Ebd., S. so, (. 
S) s. o. Fn. 017. 
54 S. T. IUmm, Arbei. und Rech. '964, S. 1 pi.; Hoff",1Ilo, a.. a. O. (Fn. '0), S. J6, )t Witthöhrr, Zur 

politischen Funk.ion des Rechts vn cing~n(h!CI~n und .usgCÜb.cn Gcwcrbebe.neb, KJ 1970, S. 111 ff. 
und den Oberblick bei Sei.er, a. a. O . (Fn. 11), S. 451 H. 

S f UrTeil vom '9. 11. '97', S. 1011. Daß auch das BAG noch kaum aul di. verindenen B<''ßriindungsansä= 
in d.r Lehre eingegangen iSl, ergibt sich e[Wo> aus dem Unril de< Ers'rrl Senats vom 11 . ) . ) 978, NJ'W '978, 
S. 1I''1-16. 

S6 Irreführend iSI ~umindcs. die Henn~ iehung der Utteile des Bunde..v..-fasmngsgerichu vom ~7 . 7. '97', E 
} I, S. }10I 11 . und vom j. 6. '97). E 3 S, S. 101 H. In der EntsCheidung im J I . Bd. erkennt das Gericht den 
RundfunkAosL1I.Cfl lediglich di~ Aluivlegitim •• ion für eine Verfmuogsb=hwerde gegenüber dem S.ut 
LU, W15 noch nicb. besagt, d:1ß diC$e An<ttltcn etwa die Tciger der Rundfunk/reiheit ",ären. In dieser 
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268 gungsgründe der Koalitionsfreiheir wie auch der Meinungsfreiheit schloß es i. w. 
wegen des auf hoheitliches Handeln gerichteten Charakters der geplanten Kampf­
maßnahme aus. 

IV. Das Streikrecht unter Bedingungen zunehmenden sltUltlichen Einflusses auf 
die Existen7.sicherung 

In der vorherrschenden Argumentation zum Streikrecht werden die normativen 
Anforderungen aus dem Arbeitsvertragsrecht als Prämisse gesetzt, die Koalitions­
freiheit und das Streikrecht dagegen als bloßer Rechtfertigungs- bzw. Privilegie­
rungstatbestand ausnahmsweise hingenommen. Dem hatte Wolfgang Abendroth -
zu einer Zeit, als die Diskussion um den politischen Demonscrarionsstreik in der 
Bundesrepublik noch wach war - entgegengehalten: .Was verfassungsrechdich 
zulässig ist, kann nicht widerrechtlich und auch nicht sinenwidrig sem .• .!' Er ist 
damals gegenüber dem Nipperdeyschen Ansatz unterlegen. Fragt sich, ob gegenwär­
tig die Bedingungen günstiger sind, das Abendrothsche Petitum einzulösen. 
,. Richtig ist 3m Ausgangspunkt der neueren Arbeitskampfdoktrin, daß die 
Interpretation der Koalitionsfreiheit die Grundlage des Streikrechrs zu sein hat. 
Inhalt und Umfang des so verfassungsrechdich ermittelten StreikrechtS gestalten 
unminelbar - und darin lassen die Vertreter der neuen Doktrin, wie dargelegt, die 
Konsequenz vennissen - das Arbeitsrechtsverhältnis. Reinhard HoHmann hac 
gezeigt,l! daß es hierzu keines besonderen Transformationsaktes aus dem Verfas­
sungs- in das Arbeitsrecht bedarf. Gewiß gibt es Bereiche, in denen aus einer 
verfassungsrechtlichen Befugnis noch nicht auf die zlvilrechdiche Zulässigkeit einer 
Handlung geschlossen werden darf - so etwa bei der Meinungsäußerungsfreiheit im 
Rahmen eines Mietverhältnisses" oder bei der Durchführung einer Demonstration 
auf fremdem nicht-öffentlichen Grund und Boden. Wenn aber ein Streikrecht 
gewährleistet wird, dann hat diese Gewährleistung selbst die Suspendierung der 
arbcicsvenraglichen ErfüUungspflicht im selben Umfang zum Inhalt. Neben der 
verfassungsrechtlichen Gewährleistung zusätzliche zivilrechdiche Vorausserzungen 
für die Suspendierung der VercragserfüllungspHicht zu fordern, ist in Wahrheit eine 
getarnte Beschränkung des Streikrechts überhaupt. Wenn Seiter z. B. innerhalb des 
Streikrechts zwischen »privilegienen« Streiks mit Suspensionswirkung und zwar 
nicht verbotenen, aber auch nicht mit Suspensionswirkungen privilegierten Hand­
lungen unterscheidet&>, dann hat er in Wahrheit das Streikrecht eingeschränkt6

', 

indem er gegen nicht-privilegierte Streiks eine zusätzliche, verfassungsrechdich nicht 
gedeckte Schr'.nke errichter. Die Tatsache, daß ein verfassungsrechcliches Streikrechr 
sich selbst im Arbeitsverhältnis exekutiert, geben mittelbar auch Hueck-Nipperdey 
zu, wenn sie (in der oben beschriebenen zirkulären Argumentation) die Koalitions-

Encsch.idun& wurde die Gleicluetzung der T:üigkeil der Rundfunkanstahcn mit gewerblicher oder 
beruflicber Tiitigkeic durch d .. UmsalBleuerges.:cz 1967 für njclllig erkürt: Das sprich, eher gegm eine 
Analogie der Rundfunkfrcihe;e mi. dem Recht am Ge",erbebetrieb als !ilr eine solche An~logie. Bei der 
Enl5Cneidung im)S. Band ging es um die ZUlÄssigkeil eines fta4llichtn V""bolSeiner Fernsehsendung; die 
überlegungen hierzu .uf ein"" SU"cik, de.r nichl elnmoJ ~u einer u.lSäehlichen Ve.rhlnderung dC!J 
Rundfunkbelriebs führen muß, zu übemogen, erscheint gleichfalls mehr aI.s zweifelhaft. 

S7 A .... O. (Fn. '7). S. 227. 
S8 A. a. O. (Fn. 10), S. 38 m. w. N. 
59 So etwa der vom Bundcsverl'lSsungsgerichl 1m • j. I. S8 t"11lSchicdcne FoJ!, E 7. S. l}O ff. 
60 Besonders deurlicb l. A. O. (Fn. rl), S. Hj f. 
6. Niehl anders düme die eigc"l1c Bemerkung 7:U v~rslCh.n sein, die. ßeschrinkung [!} des Arbeil.Skomplcs 

auf tarilvcrtT3gliehc Ziele. beruhe .~uf einem Akt der .Rcchufonbildung., S. 487. 
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mittelgarantie auf die Befugnis zur Durchsetzung von Tarifverträgen zurückschrau­
ben . Interpretierten sie den Zivilrechtsvorbehah nicht schon in die Verfassung hinein, 
so müßten sie umgekehrt der verfassungsrechrlich ermittelten Koalitionsfreiheil im 
Zivilrecht Geltung verschaffen. Die Reduktion des Streikrechts auf die Tarifn7.win­
gungsfunktion wäre damit nicht mehr selbstverständlich vorauszusetzen, sondern 
aus der Koalitionsfreiheit selbst erst noch zu beweisen. Ein solcher Beweis jedoch 
dürfte, wie im folgenden gezeigt werden soll, angesichts des sich abzeichnenden 
Bedeutungswandels der Koalitionsfreiheit schwerfallen. 
2 . Geht man von der Interpretation des Art. 9 Abs. 3 GG durch das Bundesverfas­
sungsgericht aus, so garantiert dieses Grundrecht mit der Koalitionsfreiheit das Recht 
auf koaJitionsgemäße ßetiitigung.61 Wichtig zur Neuformulierung einer juristischen 
Interpretation des politischen Demonsnationsstreiks ist der Funktionswandel der 
KoaJ itionsfreiheit. 'I 
a) In der Friihphase kapitalistischer Entwicklung beruhte - und im Modell 
bürgerlicher Gesellschaft beruht - die Reproduktion abhängig Beschäftigter auf dem 
Austausch von Arbeitskrafl gegen Lohn und den dadurch zu erwerbenden Mitteln 
der Existenzsicherung. Die Koalitionsfreiheit gewann insoweit die Funktion, 
kollektive Möglichkeiten für die Durchsetzung eines existenzsichernden Lohns zu 
schaffen. 6·Sie blieb auf die Ebene der tauschfönnigen Reproduktion beschränkt, weil 
sich die Reproduktion abhängig Beschäftigter überwiegend tauschfönnig vollzog.6

! 

Einer solchen Situation wäre - obgleich sie paradoxerweise gerade in dieser Phase 
noch niche durchgesetzt war6fi

- die Reduklion des ArbeitSbmpfes auf Durchseezung 
des Tarifvertrages angemessen gewesen. 
b) Heute kann von einer fast ausschließlich tlIuschförrnig organisjenen Reproduk­
tion abhängig Beschäftigter nicht mehr die Rede sein. Diejenigen Bestandteile der 
Reproduktion abhängig Beschäfligter. die nicht mehr über den Tausch von Ware 
gegen Geld, sondern die durch staatlich zur Verfügung gestellte Güter und 
Dienstleistungen vermittele werden, sind in säkularem Maße gestiegen.67 Auch wenn 
sich das Ausmaß der staatlich vermittelten Reproduktion nicht exakt vermitteln läßt, 
auch wenn sein Anstieg nicht im Sinne eines li..nearen Fortschreitens begriffen werden 
kann'8 : an dem Faktum als solchem besteht - ungeachtet divergierendster politischer 
Einschätzungen - kein Zweifel. Dies hat für die Funktion der Durchsetzung von 
Reproduhionsinteresscn abhängig Beschäftigter eine doppelte Wirkung: 
aa) Einmal wird zunehmend die Konnexität von Reproduktion und Tarifvertrag 
gelockert. Dies wurde oben erwähnt, als von der. selbst im priv3rwjrtschaftlichell 
Bereich sich vollziehenden. Tendenz zum Auseinanderfallen von Karnpfmiltel- und 
Kampfzieladressar die Rede war. Für den Bereich staatlich organisierter Reproduk­
lionsbedingungen ist die Konnex;tät von Reproduktion und Tarifvertrag entweder 

6. Vgl. BVerfG, a.schluß vom .6. S. '970, E >8, S. '91 If., S. 3.04 1.; U,:eil vom 14 ' j·.'97~, E 44. S. )l~ H., 
S. HO 1.; vgl. wei,crl';n Stiter, a . •. O. (Fn. ,,), S. S.l H. mit z.hl/'Clehcn N,chwet<en In A~m. 3 ~'S S' 

63 Dieser Wllldd kann im folgenden nur in Umnssen angedeu<ct werden; er bedarf ImeDSlVcrer 

Ausubtitung. . . . .. . 
64 Insoweit be51<ht - ungeachtet tiefgreifender Begrlindungsunterschlede - weJlgehendc E,nlgkelt Innerhalb 

der arbeit.'lrechtlichen Literarur; siche ciner<eil< T. Blanke, Funktionswandcl des Streiks im Sp3tlu.pil2-
lismu~ . Am Beispiel d"" Lehrlingssueikre;:ht, Fr.onkfurt '97>; ."dererseil< Seit"', a. J . O . (Fn. '2). 

6S Es wir<! hier nicht unterSteUt, als habe dic R".jitiit je v~U,tändig dem Mo~eU. ent.<procben. In d~ 
Frühph:uc bürger~cher En. wicklung ,.;md der L,.l>ehvennIllehen R.,produkuOD Ißlmer aucb noch cm 
Tcil bäuerlicher und lamilialer Suhsistenzformen gegenuher. Auch dic-sc Subsistenzformen waren abcr 
.privat., nichl bewußt gcscUsdu.itlich org;tnj,;ert.lnsofem hehäh die hesch riebene Enrwicklungslcndenz 
ihre Jtichtigkeit. 

66 Vgl. dazu Seiler, a. a. O . (Fn. 11). S. S3 ff. 
67 Vd. meinen Auf"'tz, a. a. O. (Fn. ,}) . 
68 Ebd. wird auch der Zusammenhang zwiscben Krise und Vergcsellsch.llung""chübeo hcrausgcarb'~I". 
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vollkommen aufgehoben 69 oder erst wieder über staatlichen Akt hergestellt.)O 
bb) Andererseits ist auch im Bereich der kollektiven tauschfärmigen Reproduktion 
abhängig Beschäftigter ein spezifischer Vergesellschafrungsprozeß zu beobachten, 
der zwar nicht die Notwendigkeir von Gewerkschaften und Tarifvertrag für die 
Reproduktion aufhebt)', sie aber zunehmelld an Bedingungen ankoppelt, die 
außerhalb des gewerkschafrlichen Aktionsradius liegen. Die zunehmende - auch 
juristisch vermittelte7' - Einbindung gewerkschaftlicher Ziele und Handlungsformen 
in gesamtwirtschafcliche Systembedingungenll greift die Konnexität von Tarifvertrag 
und Reproduktion von einer ganz anderen Seite her an: Sie tendiert dazu, die 
Koaljtionsfreihei[ dem individualrechclichen 74 Aktionsradius der Mitglieder zu 
en[Weden und in einen quasi-staatlich delegierten Slabilisierungsmechanismus der 
Volkswirtschaft und des Staates umzuinterpretieren.)! 
c) Unter den Bedingungen fortSchreitenden Bedeutungsverlustes der Konnexitäc von 
Tarifvertrag und Reproduktion ist es paradox, wenn nicht widersinnig, auf der 
jurisrischen Ebene diese Konnexität zu zementieren, wie Seiter dies tuc/'Ungeachcet 
des individualrechrlichen Ansatzes wird damit letztlich eine Immobilisierung der 
Koalitionsfreiheit bzw. sogar deren korporativistische Srillstellung betrieben,7' 
Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistet mit der Koalicions{reiheit und der Freiheit zu 
koalitionsgemäßer Betätigung nicht lediglich diejenige W~rung und Förderung von 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, die sich in Tarifvertriigen niederschläge: Eine 
solche Reduktion ist ein historisch falsches ImpJikat der Interpretation.m Vielmehr 
verlangt umgekehrt die Koalitionsfreiheit in den Bereichen der Reproduktion, in 
denen die KonnelCität zum Tarifvertrag gelockert oder gar beseitigt ist, neben dem 
Tarifwesen neue (und dem gestiegenen Vergesellschafrungsgrad angemessene) For­
men der Beteiligung an der Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschafts­
bedingungen.78 Gerade die individualrechdiche Formulierung des Art. 9 Abs. 3 GG)9 

69 Die. ,rilft für Sozialleisrungen zu, deren Recht,grundlage und deren Höhe keinen Zusammenhang 2um 
,arinichcn Verdienst aufwei.<r. 

70 Dies gilt [ur Leistungen, dic der Form nacll vom T.uschverhältnis von Arb<itskralt gtgen Lohn 
.bgekoppelt sind, ih~r R«hugrundl.gc und ihrtc Hoh. noch .ber tib~r sLl.uichcn Gese,zgebungsakt 
wieder an das T ,uschverhltni, .ngd<oppeh werden: so erWl die Rentenleistungen. 

7' D~ h.be ich in meincr Bcspre<hung des Buches VOn Blankc, a.'. O . (fn. 64) hcrvorgehoben: KJ '97}, 
5.227 fr. 

7~ Dnu den Oberb~ck bei W. Reuß, Die Bedeutung des Gemeinwohl für die Tu,fhohei" ZfA '970, S. 
JHlf. 

7) Duu erw. E. Schmid" Ordnungsfalnor oder Gcgenm~chl. Die politische RoU. der Gewerkschalt, 
Frankfun 1971; BergUllnn/JJcobi/Müller-Jenuch, Gowerkschaften in d.r BRD. Gewerkschaftlich. 
Lohnpolilik zwischcn Mitgliedcrintcres.scn und okonomisch~n ~chzw2ngen, Fr2nk(un 1975. 

7~ So die Konzeption, dic Scirer sehr massi\' gtg<n die koUektivrechtlic.hc Theorie <!W' Nipperdcys od" des 
Bundesarbci,sguiclus ins Fdd führt: •.•. O. (Fn. '1), S. '9 11., S. 448 /f. 

71 Kün:lich h.t B. Rürncn .ul die im Gefolge der Zentralisierung der T.rilpolitik 7.w mgsliiulige 
Politisierung der Tuilpoli,ik hing_iesen (oDcr Bundt<einhciuW'i1. Auf dem Wtg 2U einer ,Zencral­
veJW>lrung,.w\rtschaü, .uldem Arbeitsmarkt •• FAZ '7. \. '980): .Die Grenze zwischen Tarifkampl und 
politischem Str~it wird mit w.eh.ender Gräß.nordnung des IUmpf,.,u,mens zunchmtnd fließender .• Vgl. 
<luch schon J. Weitbrec:h" [flektivitit und Legitimität d.r Tarilluronomie. Berlin 1969. 

76 Vgl. die Angabtn U, Fn . )4. . 

77 mlereSS""t in diesem ZUHmmenhang die Aussperrungsuneile d •. < BAG "om 10. 6. '980 - Az. , AZR 
168/79, JJ r 179, S,,179 -, wo die rechtliche IUnilisien.mg de, ArbeilSklIllpfes bis hin zur genauen 
quanüt2riven Quo.icnmg möglicher S,~ik.s und Au.ssperrungen geht. Nieh. vOn ungef'hr soll 
BAG-Präsiden, Müller während der Vcrh,.ndlung auch die Möglichkeit genadlen S,reikvenichu in. 
Spiel gebracht haben (FR vom 2].5. 1980). Auf w";tere Kontroll. der Tarifpolitik ,ich auch der 8eitrag 
\'on Rü,hers, •.•. O. (Fn. 71) ' 

77' So auch Wahmer, a .•. O. (Fn . ~6.). 
78 Die R~chlSprechung des Bunde,verfas!Ungsgcrichts ist in dieser Hinsicht fUr die hier vorgelegte 

IntceprC'Ution wohl offen; vgl. crwa Beschluß vom ,6. I. '970, E;8,5. >9, H .. JOj; andere Entscheidungen 
-wie C1.w. Urreil vom 19. r. '962.E ,8,S .• 8 if.,l5 I ,oderUneiJvoml4' 5. 1977,E+4,5.)u lf·'Hof.­
heben zwar 'Ulk .ul den Zuummenhong von Koalicionslrtihci, und Tarifwesen ab, engen dir 
Koalilionsfreiheit abcr nich, - entgegen der Behauptung de, LAG München .uf S. Jode, Urteils -duauf 
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verlangt Panizipationsformen an der individuellen und kollektiven Reproduktion 
abhängig Beschäftigter, die - soweit sie durch das Tarifvenrag;wesen nicht (mehr) 
sichergesteUt werden - außerhalb des tariflichen Bereichs, wenn auch noch auf die 
Reprodukrion abhängig Beschäftigter bezogen, anzusiedeln sind.S

" Der Zusammen­
hang von Partizipation und Reproduktion drückt sich noch in den Bemühungen aus, 
den gewerkschahlichen Demonstr.ltionsstreik mir dem Grundrecht der Meinungs­
freiheit80 oder anderen Panizipationsrechtens, oder dem SozialstaatSprinzip zu 
begründen; nur scheitern eben diese Versuche daran, daß sie verfassungsrechdich 
garantierte Panizipationschancen als bloßen Ausnahmetatbestand in das Korsen 
einer vorgegebenen arbeiLSvertragliehen Dienstpflicht zwängen. 
d) Angesichts der geschilderten Vergesellschaftung von Reproduktionsbedingungen 
und der sich abzeichnenden AuflöSW1g der Konnexität von Tarifvenrag und 
Reproduktion muß der politische Demonstrationsstreik um ArbeiLS- und Win­
schaftsbedingungen jedenfalls im Prinzip als eine zulässige Anikulationsmöglichkeit, 
die der gewandelten Funktion der Koalitionsfreibeit emspridn, angesehen werden. 
Gerade das Beispiel, das den Ausgangspunkt dieser UberlegUllgen bilder, macht 
dieses Ergebnis plausibel. Würde man ein solches Reche zum Demonsrrarionssrreik 
nichr zugestehen, so würde die bloße Organisationsfonn einer Dienstleistung - ob 
privatrechclich oder öffenclichrechclich organisien - über Art und Umfang der 
Partizipationsmöglichkeiten der don Beschäftigten entscheiden. Die zuneluneQde 
sraatliche Organisation von Gütern und Dienstleistung würde ohne eine solche 
Vorkehrung mit einer schwindenden Bedeutung der Koalitionsfreiheic einherge­
hen .i ) 

3. Werden Bestandteile der Reproduk[ion vom Staat reguliert, so fühn die 
Auseinandersetzung darüber zu überschneidungen mit dem parlamentarischen 
Legieimaeionsmechanismus. So ist die Streikdrohung der RFFU vom LAG München 
als Drohung mit einem .politischen Streik« eingestuft und für unzulässig, da nicht 
durch An. 9 Abs . 3 GG gedeckt, erklän worden. Das Gericht räume ein, ein 
politischer Streik könne eine verfassungsrechtüch zulässige Meinungsäußerung sem, 
die jedoch in der Güterabwägung mit der Vemagscrfüllungspfficht der Rundfunk­
Beschäftigten zurückzustehen habe. Tatsächlich isr nicht einmal vom Boden der -
vom LAG selbsr zitierten - vorherrschenden RechtSprechung und Lehre aus der 
polieische Streik per se eine verfassungsrechtlich unz.ulässige Druckausübung. 

ein . Dies besütigt auch R. Scholz in: M~unz/DÜ6g/H.rzog/Scholz. GG, Kommenw-, Rd. Nr. 16} zu 
An. 9 Abs. ) (August 1979) : • Interprctationsrheor«iseh bedeutel di~s, daß d~ Grundrecht des Art . 9 Abi . 
) in seinen s:irntlichen utbestandlichen Elemcnten vor .lIem funkt iOnAl auszul<'gcn ist, d. h. Sinn und 
Geirungsan'prueh der k<X!l itionsrechrlichen Gew:ihrkisrungsvenprecheo siod j' .. eils aus dt.'111 nonn .. iv 
vorgegebene" Ko.li.ionszwc'<k und seiner konkreten Wirk.<amkcit im .Inudlen Arbei ... • und Wirtsch~fl$' 
lcben zu erf.hren .• So schnib. Schah. in Rd . Nr. )16 ausdrücklich, . Im Gcgen~a,z zur Arbei~rKh(5lehre 
bcsch~nkl sich die .Rech.m:ißigk<'it «W1 eines Streiks oder ei nu Aus.<perrung abcr nicht .ul cin 
taJ"ifvenragsrtchrlich kgitim<'s Kampfziel; da du Koali,ionszweck im Sinne d.< An. 9 Abs . ) über den 
R>hmen der urifvenraglichen Regclung'gegensünd~ hinausgeh., reichl .. ueh die y.rf~,ungsre~hrlichc 
Arbeitskompffrcihcic prinzipi~1I wei.er .• Die"" Festnellung hinden 5<:holz freilich nicht darm. den 
politischen Arbeitskamplohne weitere Differ""zicrung als rechuQlidrig auszugrmzcn (Rd. Nm. ) 16, p1, 
m)· 

79 VgL den Wonl.ur ' . .. iSI lür jedcrmann und alle Berufe gewährleisteL" Vgr. duu die InrerpreLltion bei 
Seiter, . . .. . O. (Fn. 1'). S. '07 Ir. 

So Diese Interpm.,ion des An. , Ab •. ) GG bring. diesen in die Niihe von Beteiligungsrechten . die dem 
Demokr:\lieprinzip sowic den Grundrechten, die Kommunikation und KaUchi",';;, s,hülzen, >'U 
entnehmen .ind. Dazu n.ihn unter). 

81 So e\W. MüUer, a . •. O . (Fn. }o). 
& 1 So etwa die Position von Hued<1Nipperdey (Fn. J 1). 
8) Der genann'e Gcsichtspunkc schein. zunehmend Gewerk.c.hJfren. die mi, dem Staat als Arbeitgeber 

konlronucn sind, zu bislAAg kaum gekannten Aktionsiarmen zu nötigen. Hierzu gehären etWa 
Aktionsformen d.r Fluglo.sen, der Lehrcr oder eben zuletzt d .. RI'FU . 
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272 a) Daß der politische Streik nicht unter An. 9 Abs. 3 GG falle, ergibt sich aus dem 
Wortlaut ebensowenig wie, daß er nur tariflich regelbare Ziele zulasse. Die 
Koalitionsfreiheit in der Formulierung des Grundgesetzes - so ist auch die 
Entstehungsgeschichte zu interprerierens,- umreißt lediglich einen Bereich zulässiger 
Ziele (eben »Wahrung und Förderung der Arbeits- und Winschaftsbedingungen~), 
wohingegen sie über Durchscuungsformen und -adressaten nichts aussagt. Der 
Streik im öffentlichen Dienst fällt deshalb ebenso untcr die Koalitionsfreiheit wie 
andere staatsbezogene Willensbekundungen und Druckausübung von abhängig 
Beschäftigten bzw. Gewerkschaften!!, jedenfalls wenn sich diese Handlungen auf 
Arbeits- und Wirtsc.haftsbedingungen richcen .8& 

b) Das verfassungs rechtliche Problem beim Streik um staadich regulierte Reproduk­
tionsbedingungen ist nicht die Reichweite des Art. 9 Ahs . 3 GG, sondern die 
Verträglichkeit der parlamentarischen Legitimationsbasis des Staates mit der Aus­
übung VOn nicht-/außer-pariamemarischem Druck auf dessen WiUensbildung. Im 
FaUe swtsgerichteter gewerkschaftlicher Kampfmaßnahmen wird das Verhälmis 
zwischen dem Demokratieprinzip und der Rechtsstaatlichkeit virulent, weil ersteres 
den gesellschaftlichen Panizipationsanspruch, letztere die parlamentarische Em­
scheidungshoheit zum Gegenstand hat. Im tradierten deutschen Staatsverständnis 
und der Staatsrechtslehre - wes hat Franz Neumann präzis herausgearbeitet!7-
wurden immer der Rechtsstaat als die gegenüber StaatszieJen und Sta:mform neutrale 
Konstante8S

, Demokratie und Sozialstaat dagegen als die rechdenigungsbedürfrigen 
Variablen betrachtet.!~ Bis heute steUt sich deshalb bei dem politischen Streik die 
Fragen nach dem Verhältnis von Rechtsstaat und Demokratie nichc gleichgewichtig 
nach beiden Seieen hin: Welches Prinzip muß im Kollisionstall in welchem Umfang 
weichen, das Demokratieprinzip oder die Rechtsstaadichkeit? Die Frage wird 
ausschließlich - im Sinne eines vorab feststehenden Regel-Ausnahme-Verhältnisses 
von RechtsStaat und Demokratie - nach einer Seite hin gestellt : Wie weit dürfen 
demokratische Willensbekundungsprozesse reichen, um (noch) nicht mit dem 
Rechtsstaatsprinzip zu kollidieren? Anders formulien: erschöpft sich - so die 
Position von ForsthoH im Zeitungsstreik-Gutachten'O- die demokratische Teilhabe 
des Volkes in der Teilnahme an der Wahl oder - so die heute variantenreich 
dominierende Meinung" - beläßt sie daneben dem Volk andere Formen der 

84 Zur Enmehungsgeschichre de< Art . 9 GG vgl. Jahrbuch des Ö{fentlichen Rechts der Gegen",.n . Neue 
folge. Bd. " Tübingen 19P, S. t 16 H. Don be.und zwar Einigktil in der Ablehnung des politischen 
S"eik,. Der .politische SIfMk. wurde .ber nicht formal n,eh dem Str.iludre,uten, sondern nach d.r 
Zwechichtung ( . ~u politi5chen Zwecken., S. 118; -zur Opposi.ion gc~n die bestehende Rochtsord­
nung • • S. (1) definiert. Damit bltibl die hier zu diskuti .... endc Frage nach der Zul,ss'gkeit des politischen 
Streik. 7-ur Wahl'\Jng und Förderung der Arbeits- und Winschahsbedingungen offen. 

8S Duu (/je Ang,ben in Fn. 41. 
86 Siche Fn. 78 . 
8i Dazu neuestens in deutsch.,. übersetzung: .Di~ Herrschah des Gesetzes-, Franklurt [980. Vgl. weiler 

I. MaU<, Entwicklung und Funkrionswandel der Theorie des bg. Rl'ChtSsta.ats, in : M. Tohidipur (Hg.). 
Der bg. RechtsSI,"" Bd. " Firn. 1978, S. I} H., b~w. $. ,8 H. und S. 46ft 

88 Da< tradierte deutsche R.echu.suatsmodcU iSI - in den Wonen vOn Ncununn ebd" S. 107- "doppelt 
indifferent: e"""al gegenub .... den Zwecken, die der Suat verfolgt, zum anderen gegenüber dt'f 
St:l3lslorm .• 

89 Unter lIechwlaatlichkeit wird hier die bloße Tatsache der Ge<etzlichkeit und Bt'f'uhtnbarktil verStanden ; 
d.s demokratische Prin~ip hebl ab aul die Panizipatio)l!chdnct:71 d .. Volkes , n der Gesl1lrung d.r 
gesellscbaftlich'lI VerhiilU1isse uod der KOMutution politischer Herrschaft , betrifh also die Sraatsform; 
d ... Sozid/sIAALsprinzip zielt auf der Tendenz ruch cgaJiürc UmVt'1ltilung VOn Lebenschancen, iSI alw dem 
Bereich der Staat"i.!, zUlllordnen . Bi, heUle h,ben in d" deutschen S.a.atsre<:htslehre ",cd« d.! 
dcmoltr .... ische noch d.s $olli.lsu .• tsprinzip einen gleichrangigen oder gu in,egralen Platz neben dem 
Rcchtssu.atsprinzip erringen können. 

90 A. a. O. (Fn. '4). 
91 Vgl. e(Wo Bundesverlas'Wlg'ge.richt, Uneil vom }o. 7. SR. E 8, S. 10411., besonders S. I!! I.; Une,l vom 

'9. 7. 66, E 10. S. 56 Cf., btsondcrs S. 1°7. Vgl. weiter E. Benda.lnduSlrielle Herrschaft und sozialer Sla.,. , 
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Einwirkung auf den Staatswillen? Bereits die Art der FragesteUung stellt Wei­
chen. 
Daß heute die zweite der genannten Posieionen dominiert, läßt sich für das 
Verfassungs recht nicht bestreiten - gerade wenn man die Stellungnahmen betrachtet, 
die sich das LAG München fälschlich für seinen restriktiven Spruch vindiziert : etwa 
von Ernst Benda oder aus dem Volksbefragungs-Urteil von 1958 oder dem 
Parceienfinanzierungs-Urteil von 1966 des Bundesverfassungsgerichts .?' Auch wo sie 
Mache demonstrieren, genießen außerparlamentarische WilJensbekundungen dem 
Staat gegenüber den Schutz demokratischer Freiheiten, sei es der Koalitions-, sei es 
der Meinungsfreiheit. Dieser Schutz endet erst, wenn das Parlament derart Unter 
Druck gesetzt ist, daß es nicht mehr Herr selner Entscheidungen ist . Bei befristeten 
demonstrativen Streiks wird das in der Regel nicht der Fall sein - es sei denn, der 
befristete Streik wäre Teil eines auf weitere Eskalation zielenden Gesamtplans. 
Angesichts dieser anerkannten Kriterien ist der angedrohte RFFU-Streik 'Verfas­
sungstechtlieh unbedenklich. Und ungeachtet des ungewöhnlichen BegTÜndungsauf­
wandes bleibt das LAG München für seine Entscheidung - wenn es den politischen 
Streik abstrahierend für niche verfassungsmäßig, die Unterscheidung nach Demon­
strations- und Erzwingungssuelk sowie nach der vom Streik berührten Materie für 
entscheidungsunerheblich erlclän91 - die Begründung schuldig. 
c) Die Zulässigkeit des politischen Demonstrationsstreiks um staatlich beeinf!ußte 
Reproduktionsbedingungen läßt slch also aus dem Demokratieprinzip und den dieses 
Prinzip konkretisierenden Freiheiten begründen. Diese Begründung hilft deo 
Gegenstand der juristischen Kontroverse präzisieren und kurzschlüssige Argumen­
tationen - daß eine "Parlamentsnötigung« per se nicht den Sch.utz der Koalitions­
freiheit genießen könne - ausräumen. Nur muß man sich. bewußt bleiben, daß damit 
!ediglich der verfassungsrechtliche Einwand gegen diese Streikform widerlegt ist. 
Diese Widerlegung bleibt dann wirkungslos, wenn (wie gezeigt) auf der zivilrecht­
lichen Ebene eine eigenständige Streikschranke bestehen bleibt, die auf dieser Ebene 
das Regel-Ausnahme-Verhältnis von VerrragserfüHungspllicht und Streikrecht wie­
der errichtet, das auf verfassungsrechtlicher Ebene widerlegt worden ist. 
Aus dem Gesagten folgt nämlich das Parado)(, daß jeweils mehrheitliche Meinungen 
den politischen Demonstrationsstreik für verfassungsrechrlich zuläHig, aber zivi/­
rechtlich unzulässig halten . Zu politischen Demonstrationszwecken darf gestreikt 
werden - nur nicht während der Arbeitszeit!9' Spätestens diese widersinnige 
Konsequenz führt vor Augen, daß die unterschiedliche verfassungs- und ziviIreehr­
liche Beurteilung des Demonstrationsstreiks in Wahrheit dessen Negierung bedeutet. 
Sie unterstreicht die Notwendigkeit, statt das Streikrecht unter den Vorbehalt der 
Verrragserfüllungspflicht diese Pflicht unter den Vorbehalt des Sueiksrechts zu 
stellen, also das Streikrecht als Bestandteil des Arbeitsverhältnisses und der daraus je 
neu zu konkretisierenden wechselseitigen Rechte und Pflichten zu interpretieren. 

V. DUTchselZllngspeyspektiven 

Es gibt kein Anzeichen dafür, daß die Arbeitsgerichtsbarkeit gegenwärtig zu einer 
vom Demokratieprinzip geleiteten Reformulieru/lg der Koalitionsfreiheit und damie 

Göniogen '966, S. 180 Ir.. insbcs. S. lOI r. ; Bro~fRüthers. Arbeitslwnplrccht, Stuttg~n 1965. S. 61; U. 
Bour, Der polirische S, reik unler be.sol\dcrcr Berücksichtigung der sog. NClSlAndsvtrfusung von 1968. 
DiS< . Wünburg. '969. insbcs. S. 9' Ir. - :olle m;, "l-lnlreichen weiteren Nachweisen. 

9' Vgl. die Anglben in Fn . 9'. 
93 A . • . O . (Fn. 8). S. 16, '7. 
94 So fast wOltlieh HueckJNipperdcy. l .•. O. (Fn. 11). S. S87. 

27) 
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174 zu einer Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung zum politischen Demonsll"a­
tionsstreik bereit is[.~1 Die von der RFFU angekündigte volle Ausschöpfung des 
Rechcsweges droht daher in einer Sackgasse zu enden. Immerhin ist durch die 
Streikdrohung die Frage des politischen Demonstrationsstreiks um Arbeitsbedin­
gungen wieder aktualisiert worden. Ein mit politischer Sensibil.ität und Offentlich­
keitsarbeit geführter Prozeß könnte der beschriebenen Notwendigkeit einer Refor­
mulierung des Koalitionsrechts in der Fach- und allgemeinen Öffentlichkeit 
Resonanz verschaffen. 
Notwendig ist aber auch die Verbreiterung der gewerkschaftlichen Basis für eine 
solche Zielsetzung. Nicht nur solche Gewerkschaften, deren Beschäftigte im 
öffentlich organisierten Bereich arbeiten. stehen dem Problem der staatlichen 
Einflußnahme allf die Mittel der Existenzsicherung gegenüber. In dem Maße, wie die 
Existenz von Bedingungen abhängig wird, die tariflich nicht mehr organisierbaf sind 
oder dies noch nie waren -wie den Renten, den Umweltbedingungen, dem Bildungs-, 
Gesundheits-, Wohnungswesen -, stehen auch die übrigen Gewerkschaften vor dem 
Problem der perspektivischen Dissoziation von Reproduktionszielen und KampI­
mitteln.9<i In anderen westlichen Ländern sind die staatlich organisierren Reproduk­
tionsbestandteile vielfach bereits Aktionsgegensrand, entsprechende Kampfmaßnah­
men werden entweder stillschweigend hingenommen oder ausdrücklich gebilliglY 
Ersc wenn die demokratische Teilhabe praktisch beansprucht wird, hat sie auch 
Aussicht, sich normarive GeJcung zu versch~fen. 

95 Daß das BAG ~ine Kollision von Arbeitsvenrag~pflichten 2. B. mit d.,.,. Meinungsfreiheit cher 
~uungun"en der M~inungs(rciheil lÖST, wird deutlich an den Un~J~o d. ,. Sena,< •. 18. 9. 72, Ar Nr. 1 zu 
§ ')4 8GB, und v. I}. '0. 77, AP Nr. 1 ZU §, KSchG '969 - verh . bedingte Kündigung-. 

96 Vgl. dazu mein Beitrag. So~;alr«h1 und gewerkschaftliche Durw<lwng.chancen, in : Eyfenhl 
Onomiers<:h (Hr<g.), Handbuch der Soz.ialarbeit und Sozialpädagogik, Neuwied (ersch . dem­
n",h.t). 

97 Die Übersieh, über den .usl"'di~chen Stand mußte lUS P!.t2grilndcn gestrichen werden . Vgl. duu etwa 

K. W. Wouu.,['uro , lnuumial Ac;uun, .J,t' Sl3<C anu the Pubtie Imere .. , in : B. i\aron I J(. W . Wc-ddorbum 
(Hrsg.). Indumial ConHic!. A Comp:lfO,ive LegoJ Survey, london '')71, S. }19 H .• P', H'; O. 
K~-Freund , Labour and tbe Lrw, london '972. S. '10f.; die BeiO',ge von Lyon-Caen. Hoefn.gels. 
Ki,ehen und Giugni in: Streik und Aus~perrung. Proloko!! der wissenschaftlichen V cranstallung d.,.,. IG 
Meull vom, Jd j. Sep1ember 197} in München, S. JJJ H .. 1plf .• lS, H., ~611/ . ; 2ur besonder< 
int .. cs$lJ1cen iulienischen Enrwicklung noch Unc:il des Verfa9sungsg~richlsnols der Republik Iulien v. 
19· 12 . 197~, übersetZI und mit Anmerkungen versehen von C. u. Scnminek-GuSl.wu., in : Demok .. tie 
und Recht '97j. S. 77 11. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1980-3-258 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 10:11:23. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1980-3-258


An der Geschichte der polnischen 
Stadt Lodz., von den Nationalso­
zialisten am 12. April 1940 in 
"Litzmannstadt" um benannt, 
zeigt Gerda Zorn, daß das Ver­
brechen an jüdischen und polni­
schen Menschen nicht erst in den 
Gettos und Vernichtungslagern 
begann. Schon seit J abrhund erten 
wurde in Deutschland der "Drang 
nach Osten" als unheilvoller Auf­
trag zur "Neuordnung Europas" 
weitergereicbt, und der Völker­
mord zur Freimachung von Räu­
men war nur das letzte, un­
menschlichste Stadium deutscher 
Ostexpansion. 
Es ist aber nicht allein Verdienst 
dieses Buches, die geschichtlichen 
Zusammenhänge, die zum Natio-
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nalsozialismus führten, über 
mehrere Jahrhunderte hinweg zu 
verfolgen und einem tenden­
ziösen Vergessen zu entreißen. 
Es zeigt aucb - anhand eines Pro­
zesses gegen zwei der Hauptver­
antwortlicben der Naziverbrechen 
in Lodz -, daß sich die konkrete 
Geschichtsschreibung über die 
dunkelste Epoche der deutschen 
Nation zum großen Teil, fast un­
bemerkt von ihr, in ihren Ge­
richtssälen vollzog. Von einer 
Justiz geschrieben, die sich den 
daraus entstandenen Aufgaben 
nicht immer gewacbsen zeigte. 

Verlag J.H. WDietz Nach/. 
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